Antrag Nr. 26-0-10-0002
CDU

Betreff:

Streusalz auf Nebenstral3en (CDU)

Antragstext:

Bewohner der Traunsteiner Stral3e in Delkenheim haben sich dartiber beschwert, dass die
Landeshauptstadt Wiesbaden im Rahmen des Winterdienstes in dieser StralRe kirzlich Streusalz
eingesetzt hat. Bei der Traunsteiner Stral3e handelt es sich um eine Neben- bzw. Anliegerstralie
mit Tempo-30-Regelung und ohne Uberortliche Verkehrsbedeutung.

Nach § 8 Abs. 5 der StralRenreinigungssatzung der Landeshauptstadt Wiesbaden ist der Einsatz
von Streusalz grundséatzlich auf Ausnahmefélle, etwa bei Blitzeis oder extremen Witterungslagen,
zu beschranken. Insbesondere in Neben- und Anliegerstrafl3en sollen nach Mdglichkeit
abstumpfende Streumittel wie Sand oder Splitt verwendet werden, um Umwelt- und Folgeschéaden
zu vermeiden. Der Einsatz von Salz fuhrt zu nachweislichen Schaden an StralRenbaumen,
Grunflachen, Bdden und Gewassern und steht im Widerspruch zu den Zielen des Umwelt- und
Klimaschutzes. Gerade in Wohnstrafl3en mit geringer Verkehrsbedeutung und reduzierter
Geschwindigkeit erscheint ein flichendeckender Salzeinsatz weder zwingend erforderlich noch
verhaltnismanig.

Der Ortsheirat halt es daher fur notwendig, den konkreten Einsatz von Streusalz in den
NebenstraRen Delkenheims zu hinterfragen und grundsatzlich eine zuriickhaltendere und
differenzierte Anwendung des Winterdienstes in Delkenheimer Nebenstrafl3en einzufordern.

Der Ortsbeirat mége daher beschlief3en:
Der Magistrat wird gebeten,

1. darzulegen, aus welchen Griinden in der Traunsteiner Strafl3e und in anderen Nebenstral3en
Delkenheims Streusalz eingesetzt wurde und welche konkreten Witterungs- und Gefahrenlagen
diesem Einsatz zugrunde lagen;

2. zu prufen, ob der erfolgte Salzeinsatz in dieser Strafe und in anderen Nebenstral3en
Delkenheims mit den Vorgaben der StralRenreinigungssatzung (8 8 Abs. 5) der Landeshauptstadt
Wiesbaden vereinbar war;

3. sicherzustellen, dass in Neben- und AnliegerstralRen mit Tempo-30-Regelung, insbesondere im
Ortsbezirk Delkenheim, der Einsatz von Streusalz kiinftig auf begriindete Ausnahmefélle
beschrankt wird und grundsatzlich abstumpfende Streumittel verwendet werden;

4. dem Ortsbeirat tber die hierfur geltenden Kriterien und Einsatzrichtlinien des stadtischen
Winterdienstes zu berichten.

Wiesbaden, 20.01.2026



	Der Ortsbeirat möge daher beschließen:

